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Sonderbedingungen Buy now Pay later (BNPL) 
(Stand: Januar 2026) 

1. Bezahlmethode Buy now Pay later (BNPL) 
1.1 Gemäß den in diesen Sonderbedingungen BNPL geregel-

ten Serviceleistungen soll der Händler den Endkunden die 
Möglichkeit einräumen können, bei dem Händler bestellte 
Waren und personalisierte Dienstleistungen mittels “Kauf 
auf Rechnung“, „Zahlung per SEPA-Basis-Lastschrift“, 
oder in monatlichen Raten, begrenzt auf eine Laufzeit von 
maximal zwölf (12) Monaten („Ratenzahlung“) (gesamt 
„Bezahlmethode BNPL“ oder „BNPL“) bezahlen zu kön-
nen. Die Zahlung für Waren und personalisierte Dienst-
leistungen wird nachfolgend einheitlich „Kaufpreiszah-
lung“ genannt. 

1.2 Zur Abwicklung des Kaufs auf Rechnung, der Zahlung 
mittels SEPA-Basis-Lastschrift und der Ratenzahlung 
stellt Unzer dem Händler ein IT-System (Unzer One Platt-
form) zur Verfügung, auf das der Händler über eine von 
ihm einzurichtende IT-Schnittstelle zugreifen kann. 

1.3 Diese Sonderbedingungen ergänzen die „AGB One Un-
zer“. Soweit nicht ausdrücklich abweichend in diesen Son-
derbedingungen geregelt, finden Bestimmungen der 
„AGB One Unzer“ auf die Durchführung von Zahlungs-
diensten unter diesen Sonderbedingungen Anwendung. 
Im Falle von Widersprüchen zwischen den „Allgemeine 
Geschäftsbedingungen One Unzer“ und diesen Sonder-
bedingungen haben diese Sonderbedingungen Vorrang. 

2. Reservierung 
2.1 Zur Bereitstellung der Bezahlmethode BNPL gewährt Un-

zer dem Händler Zugang zur Unzer One Plattform. Sofern 
ein Endkunde die Bezahlmethode BNPL im Zusammen-
hang mit Einkäufen (Warenkorb) im Checkout des Händ-
lers (Grundgeschäft) auswählt, wird eine Kreditanfrage für 
den Endkunden an Unzer gesendet. Unzer führt dann in 
Echtzeit eine Bewertung der Transaktion und des End-
kunden u.a. die Kreditwürdigkeit des Endkunden betref-
fend durch. Unzer prüft hierbei, ob der Endkunde in der 
Lage ist, seiner Zahlungsverpflichtung die Kaufpreisforde-
rung (Forderung) betreffend zu dem von ihm gewählten 
Fälligkeitszeitpunkt nachzukommen. Hierzu nutzt Unzer 
die vom Endkunden über die Unzer One Plattform emp-
fangenen Daten. Im Zuge der Risikoüberprüfung überprüft 
Unzer die vom Endkunden angegebene Rechnungs-
adresse, sowie im Ausnahmefall einer abweichenden Lie-
feradresse die vom Endkunden angegebene Lieferad-
resse. Unzer übernimmt keine Haftung für ein nachgela-
gertes Abweichen oder Abändern der Rechnungs- 
und/oder Lieferadresse zu einem späteren Zeitpunkt, ins-
besondere während des Zustellvorganges. 

2.2 Sofern das Ergebnis der Prüfung der Transaktion für Un-
zer akzeptabel ist,  

(1) verpflichtet sich Unzer gegenüber dem Händler, für 
diesen Endkunden die Bezahlung der Einkäufe (Wa-
renkorb) mittels BNPL durch den Endkunden zuzu-
lassen und unterbreitet dem Händler ein Angebot auf 
Abschluss eines Darlehens in Höhe der Kaufpreisfor-
derung für die geprüfte Transaktion (Angebot). Die 
Auszahlung des Darlehens erfolgt in Höhe des vom 
Händler noch einzureichenden Captures gemäß Zif-
fer 3. Das Darlehen ist befristet auf das im Checkout 
des Händlers durch den Endkunden gewählte Zah-
lungsziel, grundsätzlich vierzehn (14) Tage bei Kauf 
auf Rechnung und maximal zwölf (12) Monate bei Ra-
tenkauf, - jeweils ab Rechnungsstellung, sowie sie-
ben (7) Tage bei SEPA-Basis Lastschrift ab Capture. 

(2) Sodann erfolgt eine Reservierung für die Bezahlme-
thode BNPL für den jeweiligen Kaufpreis auf der Un-
zer One Plattform. 

2.3 Das Setzen eines „Captures“ im Sinne dieser Bedingun-
gen bedeutet, dass der Händler in der Unzer One Platt-
form durch Setzen einer Markierung (sog. „flag“) oder in 
anderer, vom System vorgegeben Weise die Ware als 

versandt bzw. (im Fall einer Dienstleistung) die Dienstleis-
tung als erbracht kennzeichnet. Hat der Händler zunächst 
nur eine Teilleistung erbracht, kennzeichnet er dies durch 
Setzen entsprechender Teil-Captures. 

2.4 Sofern zwischen den Parteien nicht abweichend verein-
bart, hat der Händler die Auszahlung des Darlehens in 
Höhe des eingereichten Captures spätestens einund-
zwanzig (21) Tage nach Abschluss des Grundgeschäfts 
über die Unzer One Plattform zu beantragen. Nach Ablauf 
der vorgenannten Frist kann die Aktivierung auf der Unzer 
One Plattform vom Händler nicht mehr vorgenommen 
werden. 

3. Aktivierung / Vorauszahlung (Darlehen) 
3.1 Der Händler hat das Recht, ab dem Zeitpunkt des Ver-

sands der Waren oder der Erbringung der Dienstleistun-
gen durch Einstellung eines Captures gemäß Ziff. 2.3 (Ak-
tivierung) das Darlehen abzurufen. Der Händler nimmt mit 
Einstellung des Captures das Angebot von Unzer auf Ab-
schluss eines Darlehens gemäß Ziffer 2.2 (2) an. Mit Ein-
stellung des Captures bietet der Händler gleichzeitig die 
Abtretung seiner Forderung gegen den Endkunden zur 
Absicherung des Darlehens als Sicherheit an Unzer an 
und räumt Unzer das Recht ein, diese Forderung zur Ab-
sicherung des Darlehensrückzahlungsanspruchs gegen-
über dem Händler an eine refinanzierende Bank abzutre-
ten. Unzer nimmt die Abtretung der Forderung als Sicher-
heit an, indem Unzer dem Händler eine Bestätigung über 
die erfolgreiche Einstellung des Captures auf der Unzer 
One Plattform einstellt. Der Versand von Waren/die Er-
bringung von Dienstleistungen hat unverzüglich nach dem 
Datum der Bestellung zu erfolgen. Sofern der Versand 
des Warenkorbes eines Endkunden nicht in einer Liefe-
rung, sondern in Teillieferungen erfolgt, erkennt der Händ-
ler in Abweichung von der Regelung in Ziff. 3.1, S. 1 an 
und stimmt zu, dass das dem Händler gemäß Ziffer 2.2 
zugesagte Darlehen in Tranchen je eingereichtem Cap-
ture eine Teillieferung betreffend ausbezahlt wird (jeweils 
“Darlehenstranche”). Der Händler ist berechtigt, das von 
Unzer empfangene Darlehen gemäß den in den Ziffern 
3.2 – 3.6 enthaltenen Regelungen zu tilgen.  

3.2 Der Händler verpflichtet sich, den Endkunden anzuwei-
sen, die Kaufpreiszahlung vollständig (Kauf auf Rech-
nung) oder in monatlichen Raten (Ratenzahlung) aus-
schließlich an Unzer zu leisten oder dem Kunden mitzu-
teilen, dass Unzer den Kaufpreis einziehen wird, sofern 
der Endkunde Zahlung mittels SEPA-Basis-Lastschrift ge-
wählt bzw. bei der Ratenzahlung eine IBAN angegeben 
hat. In dem Umfang, in dem sich der Händler das Recht 
auf den Erhalt von Zahlungen in Bezug auf eine Forde-
rung vorbehält, erkennt der Händler an und stimmt zu, 
dass dieses Recht ausschließlich von Unzer gemäß den 
in diesem Vertrag festgelegten Bedingungen ausgeübt 
wird. 

3.3 Die Parteien erkennen an und stimmen zu, dass die Kauf-
preiszahlung des Endkunden auf ein Treuhandkonto der 
Unzer mit schuldbefreiender Wirkung auf die Kaufpreis-
forderung des Händlers erfolgt mit der Rechtsfolge, dass 
die Forderung gegenüber dem Endkunden erlischt (§ 362 
Abs. 1 BGB). Da der Darlehensrückzahlungsanspruch der 
Unzer gegenüber dem Händler fortbesteht, vereinbaren 
Unzer und Händler, dass sich das Sicherungsrecht von 
Unzer an dem eingegangenen Zahlbetrag fortsetzt. 

3.4 Der Händler verzichtet hiermit ausdrücklich auf eine Aus-
kehrung der durch Unzer auf deren Treuhandkonto ver-
einnahmten Kaufpreiszahlung des Endkunden. Der Händ-
ler weist Unzer zudem unwiderruflich an, die auf dem 
Treuhandkonto eingegangene Kaufpreiszahlung (Fremd-
geld) des Endkunden mit Erfüllungswirkung auf den Dar-
lehensrückzahlungsanspruch von Unzer gegenüber dem 
Händler zu verrechnen (Tilgungsabrede) und dazu die 
Kaufpreiszahlung auf ein eigenes Konto von Unzer (Erlös) 
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zu überweisen (antizipierte Aufrechnungsbefugnis). Die 
Parteien erkennen an, dass eine Tilgung des gemäß Ziff. 
3.1 ausgezahlten Darlehens jederzeit, d.h. auch vorfällig 
möglich ist. 

3.5 Unzer erkennt an, die Verrechnung des Guthabens aus 
der Kaufpreiszahlung des Endkunden gemäß Ziff. 3.4 als 
Tilgung des dem Händler gewährten Darlehens anzuneh-
men. Der Händler erkennt an und stimmt zu, dass Unzer 
im Fall von Teillieferungen berechtigt ist, das Zahlungsziel 
einer bereits erfolgten Teillieferung, und damit den Fällig-
keitszeitpunkt der entsprechende Darlehenstranche, auf 
das Zahlungsziel einer nachfolgenden Teillieferung zu 
verlängern, sofern das Zahlungsziel der bereits erfolgten 
Teillieferung zum Zeitpunkt des (Teil-)Captures der nach-
folgenden Teillieferung noch nicht abgelaufen ist. Hat der 
Endkunde sich für Ratenkauf entschieden, darf eine Ver-
längerung des Zahlungsziels nicht dazu führen, dass das 
Gesamtzahlungsziel von maximal zwölf (12) Monaten 
überschritten wird. Das Darlehen gilt ab dem Zeitpunkt der 
vollständigen Kaufpreiszahlung des Endkunden an Unzer 
als getilgt, spätestens jedoch mit Abtretung der Forderung 
an Erfüllung statt gemäß Ziffer 3.6. 

3.6 Für den Fall, dass der Endkunde die Kaufpreiszahlung 
nicht bis zu dem ihm gewährten Zahlungsziel und damit 
zum Fälligkeitszeitpunkt des Darlehens leistet, vereinba-
ren die Parteien schon jetzt, dass die zur Absicherung des 
Darlehensrückzahlungsanspruchs abgetretene Forde-
rung gegen den Endkunden zum Fälligkeitszeitpunkt des 
Darlehens zur Tilgung des Darlehensrückzahlungsan-
spruchs an Unzer unter Auflösung des Sicherungszwecks 
unbedingt überlassen wird (Abtretung an Erfüllung statt). 
Der Händler erkennt an und stimmt zu, dass Unzer ab die-
sem Zeitpunkt als Eigentümerin der Forderung das allei-
nige Recht zusteht, die Kaufpreiszahlung gegenüber dem 
Endkunden als eigene Forderung geltend zu machen. Un-
zer übernimmt dementsprechend das Kreditrisiko im Hin-
blick auf den Zahlungsausfall durch den Endkunden in Be-
zug auf diesen Kauf. 

3.7 Reklamationen, Rücksendungen und Stornierungen oder 
weitere Maßnahmen gemäß Ziffer 6, die eine teilweise 
oder komplette Rückzahlung des Darlehens und Rück-
übertragung der Forderung an den Händler auslösen, dür-
fen ausschließlich über die Unzer One Plattform ausgelöst 
werden. 

3.8 Eine Lieferung an einen vom Endkunden abweichenden 
Empfänger oder an eine vom Endkunden abweichende 
Adresse ist nur zulässig, wenn Unzer dies für die jeweilige 
Transaktion während des Bestellprozesses gemäß Ziffer 
2.1 genehmigt hat. 

3.9 Nach Aktivierung des Anspruchs zahlt Unzer dem Händler 
das Darlehen, das dem Gesamtwert der Forderung abzü-
glich der Servicegebühren, etwaiger zurückübertragener 
Forderungen und/oder Verrechnungen gemäß Ziffer 7.3 
entspricht, gemäß Ziffer 3 des Händlervertrags One Unzer 
an den Händler aus. 

4. Allgemeine Verpflichtungen von Unzer 
4.1 Unzer ist für sämtliche Kreditentscheidungen, die Finan-

zierung, die Verwaltung und den Endkundenservice in Be-
zug auf BNPL verantwortlich. Der Händler erkennt an und 
stimmt zu, dass Unzer, sofern der Händler Unzer keine 
detaillierten, aktuellen Informationen über verkaufte Wa-
ren, erhobene Gebühren und/oder zurückgegebene/stor-
nierte Waren zur Verfügung stellt, solche Kundenanfragen 
an den Händler weiterleiten kann. Im Zusammenhang mit 
den als Sicherheit abgetretenen Forderungen übernimmt 
Unzer die Verwaltung der eingehenden Zahlungen. 

4.2 Unzer übernimmt für die gemäß Ziffer 2 akzeptieren For-
derungen – sofern in Ziffer 4.3 nicht abweichend verein-
bart – das Kredit- und Betrugsrisiko. 

4.3 Die Übernahme des Kredit- und Betrugsrisikos ist ausge-
schlossen, sofern (i) die vom Endkunden während des 
Bestellvorgangs eingegebenen Daten auf der Unzer One 
Plattform, auf denen die positive Risikobeurteilung durch 
Unzer beruht, nachträglich geändert werden, insbeson-
dere bei Abänderung der Rechnungsadresse oder Liefe-

rung an eine abweichende Lieferadresse (u.a. Zustellung 
an einen Nachbarn, Ablage im Treppenhaus) etc. oder (ii) 
der Händler seinen Verpflichtungen gemäß Ziffer 5.7 nicht 
nachkommt. 

4.4 Unzer hat jederzeit das Recht, bestimmte Produkte (ins-
besondere die in den jeweils geltenden ethischen Richtli-
nien von Unzer genannten, wie z.B. Tabak, Waffen, Le-
bendtiere, etc.) von der Abwicklung über die Unzer One 
Plattform auszuschließen. Dies gilt insbesondere für stark 
risikobehaftete Produkte. In Ergänzung zu Ziffer 9. 2 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen One Unzer sind un-
personalisierte (nicht auf eine bestimmte Person lau-
tende) Gutscheine und Guthabenkarten (u.a. Netflix, 
Amazon etc.) von der Abwicklung über die Unzer One 
Plattform ausgeschlossen. 

4.5 Unzer stellt dem Händler ihre für die Endkunden relevan-
ten Endkundenbedingungen und Informationen über 
BNPL von Unzer (Endkundenbedingungen und Informati-
onen) in der jeweils aktuellen Fassung zur Verfügung. Un-
zer ist berechtigt, die Endkundenbedingungen und Infor-
mationen sowie sämtliche weiteren Endkundenbezoge-
nen Materialien (wie z. B. Datenschutzbestimmungen 
und/oder Informationen über BNPL) nach eigenem Er-
messen zu ändern. Unzer stellt sicher, dass die Endkun-
denbedingungen und Informationen mit den geltenden 
Gesetzen und Vorschriften übereinstimmen. 

5. Allgemeine Verpflichtungen des Händlers 
5.1 Der Händler verpflichtet sich, mit dem Endkunden die ver-

traglichen Vereinbarungen zu treffen, wie diese im An-
hang 1 zu diesen Sonderbedingungen („Vereinbarungen 
mit dem Endkunden“) unter Ziffer II niedergelegt sind. Der 
Händler verpflichtet sich ferner, dem Endkunden die im 
„Anhang 1“ genannten Informationen, namentlich die ge-
setzlich vorgeschriebenen Pflichtinformationen für Ver-
braucherdarlehensgeschäfte während des Bestellvor-
gangs in der jeweils aktuellen Fassung zur Kenntnis zu 
geben. 

5.2 Der Händler verpflichtet sich, in rechtlich (insbesondere 
datenschutzrechtlich) hinreichender Art und Weise die Zu-
stimmung des Endkunden einzuholen, dass Unzer die in 
Ziffer 2.1. i.V.m. der in Anhang 1 „Vereinbarungen mit 
dem Endkunden“ beschriebene Risikoprüfung durchführt. 

5.3 Sofern der Endkunde Zahlung mittels SEPA-Basis-Last-
schrift gewählt hat, ist der Händler verpflichtet, vor Aktivie-
rung ein SEPA-Lastschriftmandat mit dem in Anhang 1 
„Vereinbarungen mit dem Endkunden“ enthaltenen Text 
für das SEPA-Lastschriftmandat einzuholen. Widerruft ein 
Endkunde gegenüber dem Händler ein SEPA-Lastschrift-
mandat, hat der Händler dies Unzer unverzüglich mitzu-
teilen. 

5.4 Der Händler stellt sicher, die Bezahlmethode BNPL aus-
schließlich Endkunden anzubieten, die das achtzehnte 
(18.) Lebensjahr vollendet haben. 

5.5 Der Händler verpflichtet sich, die Rechnungen gegenüber 
dem Endkunden zu erstellen. Hierbei hat der Händler si-
cherzustellen, dass aus der Rechnung für den Endkunden 
unmissverständlich hervorgeht, dass dieser den Rech-
nungsbetrag ausschließlich auf das auf der Rechnung an-
gegebene Fremdgeldkonto von Unzer zu zahlen hat. So-
fern der Händler im Einzelfall gegenüber dem Endkunden 
keine Rechnung erstellt, verpflichtet er sich auf sonstige 
Weise sicherzustellen, dass der Endkunde unmissver-
ständlich angewiesen wird, den Kaufpreis ausschließlich 
auf das Fremdgeldkonto von Unzer zu zahlen. Beim Ver-
kauf physischer Güter verpflichtet sich der Händler, dem 
Endkunden die Rechnung mit Erhalt der Ware oder vier 
(4) Geschäftstage vor vereinbarter Fälligkeit, was immer 
zeitlich früher eintritt, auf elektronischem oder postali-
schem Weg zuzustellen. Unabhängig davon, ob physi-
sche Ware oder eine personalisierte Dienstleistung ver-
kauft wurden, muss die Zustellung der Rechnung jeden-
falls vier (4) Geschäftstage vor vereinbarter Fälligkeit er-
folgen. 
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5.6 Der Händler wird über die Unzer One Plattform von Unzer 
folgende Informationen zu der jeweiligen Transaktion 
übermitteln: 

(1) Bei Privatkunden: (B2C)  

a) Vor- und Nachname, Rechnungsadresse und Ge-
burtsdatum des Endkunden; 

b) IP-Adresse des Endkunden; 

c) Vollständige Warenliste; 

d) E-Mail-Adresse des Endkunden; 

e) Forderungsbetrag und Währung; und 

f) Umsatzsteuer 

g) bei Zahlung mittels SEPA-Basis-Lastschrift: IBAN 
und Name des Kontoinhabers des Endkunden; 

h) bei abweichender Lieferadresse: Lieferadresse und 
ggf. abweichenden Empfänger; und 

i) falls verfügbar: Telefonnummer. 

(2) Bei Firmenkunden: (B2B)  

a) Firmenname, Firmenadresse, Ansprechperson; 

b) Rechtsform 

c) IP-Adresse des Firmenkunden; 

d) Vollständige Warenliste; 

e) E-Mail-Adresse des Firmenkunden; 

f) Forderungsbetrag und Währung; und 

g) Umsatzsteuer 

h) bei Einzelkaufläuten: Geburtsdatum 

i) bei abweichender Lieferadresse: Lieferadresse und 
ggf. abweichenden Empfänger; und  

j) falls verfügbar: Telefonnummer, UID, Handelsre-
gister-/ Firmenbuchnummer. 

5.7 Der Händler verpflichtet sich, jederzeit die Integrations-
richtlinien (https://docs.unzer.com/) von Unzer einzuhal-
ten, um Fälle von Betrug im eigenen Unternehmen oder 
durch Endkunden zu vermeiden oder aufzudecken; insbe-
sondere durch die Implementierung der von Unzer zur 
Verfügung gestellten Betrugsbekämpfungssoftware in 
seinem Webshop 

5.8 Der Händler darf bei ihm bestellte Ware grundsätzlich nur 
an die Rechnungsadresse versenden, sofern Unzer nicht 
ausdrücklich einer von der Rechnungsadresse abwei-
chenden Lieferadresse zustimmt. Eine Lieferung an eine 
Packstation ist nur zulässig, sofern Unzer dies für die je-
weilige Transaktion während des Bestellprozesses ge-
nehmigt hat. Bei personalisierten Dienstleistungen muss 
der Händler sicherstellen, dass die Leistungserfüllung nur 
dem Endkunden zur Verfügung gestellt wird, der die Be-
stellung über die Unzer One Plattform vorgenommen hat. 
Bei personalisierten Dienstleistungen, deren Leistungser-
füllung einen Kreis mehrerer Personen betrifft, verpflichtet 
sich der Händler sicherzustellen, dass der Endkunde Teil 
dieses Personenkreises ist, der die Bestellung über die 
Unzer One Plattform vorgenommen hat. Nachträgliche 
Änderungen der Bezugsberechtigung von Endkunden 
sind nur im Einzelfall mit Zustimmung von Unzer möglich. 

5.9 Der Händler hat bei Lieferung physischer Waren sicher-
zustellen, dass die die Ware entgegennehmende Person 
den Erhalt der Ware bestätigt (Abliefernachweis). Bei 
Dienstleistungen ist ein geeigneter technischer Nachweis 
zu führen, der Lieferverzug dem Endkunden gegenüber 
ausschließt. Der Händler hat diese Nachweise auf Anfor-
derung durch Unzer innerhalb von drei (3) Geschäftsta-
gen an Unzer zur Verfügung zu stellen. 

5.10 Sofern der Händler in „Kommerzielle Details“ zum Händ-
lervertrag unter „Angaben zu Warenkorbhöhe und Waren-
arten für spezielle Risikomaßnahmen“ eine bestimmte 
Warenkorbhöhe und/oder bestimmte Warenarten ange-
geben hat, ist der Händler zusätzlich, neben der Einho-
lung von Abliefernachweisen, zu Identitätschecks ver-
pflichtet. Demnach ist der Händler verpflichtet, sich vom 

Abholer/Empfänger der Ware – der mit dem Endkunden 
(Besteller und somit auch Rechnungsempfänger,) iden-
tisch sein muss – einen amtlichen Lichtbildausweis (z.B. 
Reisepass bzw. Personalausweis) zeigen zu lassen und 
hiervon eine Kopie oder einen Scan anzufertigen oder die 
Speicherung der Daten des amtlichen Lichtbildausweises 
vorzunehmen und Unzer diese auf Anforderung nachzu-
weisen. Ferner muss der Erhalt der Ware jedenfalls durch 
Unterschriftsleistung vom Endkunden bestätigt werden. 

5.11 Sollte der Identitätscheck durch Festhalten der Personen-
daten des Endkunden (anstelle einer Kopie oder eines 
Scans eines amtlichen Lichtbildausweises) erfolgen, so 
sind als Personendaten des Endkunden mindestens fest-
zuhalten: 

a) vollständiger Name; 

b) Geburtsdatum; und 

c) Ausweisart und Ausweisnummer. 

5.12 Der Händler hat Unzer diese Nachweise auf Anforderung 
durch Unzer innerhalb von drei (3) Geschäftstagen zur 
Verfügung zu stellen. 

5.13 Sofern zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart, ist 
der Händler berechtigt, BNPL auch für den Verkauf von 
Waren und Dienstleistungen in Ladengeschäften zu nut-
zen. Sofern der Händler einem Endkunden das Bezahlen 
mittels BNPL ermöglicht, ist er verpflichtet, den Endkun-
den mittels einer Ausweiskontrolle zu identifizieren. Ge-
mäß Ziffer 5.10 ist der Händler ferner berechtigt, die Ab-
holung und Rückgabe von Waren in seinen Ladenge-
schäften zu akzeptieren. 

5.14 Der Händler ist berechtigt, die Abholung sowie die Rück-
gabe von Waren in seinen Ladengeschäften unter den fol-
genden Bedingungen zu akzeptieren: (i) alle Rückgaben 
werden unverzüglich über die Unzer One Plattform regis-
triert, (ii) sämtliche Rückerstattungen an den Endkunden 
werden ausschließlich durch Unzer abgewickelt (d.h. der 
Händler darf dem Endkunden im Zusammenhang mit ei-
ner Rückgabe keine Rückerstattung gewähren) und (iii) 
der Händler wird sich an alle sonstigen angemessenen 
Anweisungen halten, die Unzer jeweils, insbesondere in 
Bezug auf die Rückgabe von Waren in Ladengeschäften, 
erteilt. Der Händler wird Unzer von sämtlichen Kosten, 
Verlusten, Ansprüchen oder sonstigen Schäden schadlos 
halten, die Unzer dadurch entstehen, dass der Händler 
seinen Verpflichtungen aus den vorstehenden Unterab-
sätzen (i)-(iii) nicht nachkommt. 

5.15 Die Vor-Ort-Bezahlung bei Abholung der Ware in einem 
Ladengeschäft ist ausnahmslos nicht gestattet. Ware, die 
nicht innerhalb von einundzwanzig (21) Tagen nach Ein-
buchung in der Filiale abgeholt wird, darf dem Endkunden 
nicht mehr ausgegeben werden. Gleichzeitig hat der 
Händler eine Stornierung an die Unzer One Plattform zu 
melden. 

5.16 Mängel in der Zustellung der Ware, sowie Verstöße gegen 
die Verpflichtungen gemäß Ziffer 5.4 – 5.8 durch Dritte, 
insbesondere Transportunternehmen, welche zu einer 
Uneinbringlichkeit der Forderung führen, werden dem 
Händler zugerechnet. 

5.17 Sämtliche transaktionsrelevanten Daten müssen gemäß 
den jeweils gültigen Integrationsrichtlinien von Unzer 
(https://docs.unzer.com/) übermittelt werden. 

5.18 Der Händler garantiert, dass Unzer das alleinige Recht 
hat, eine Zahlung in Bezug auf eine Forderung zu erhalten 
und garantiert, dass er keine Handlungen vornehmen 
wird, die dieses Recht in Übereinstimmung mit den gel-
tenden Gesetzen einschränken oder beeinträchtigen 
könnten. 

5.19 Sofern Unzer in Bezug auf eine Transaktion Betrug oder 
andere verdächtige Umstände entdeckt, hat Unzer das 
Recht, den Händler zum sofortigen Stopp des Bestellvor-
gangs oder des Versands aufzufordern. Der Händler ver-
pflichtet sich, den Instruktionen von Unzer unverzüglich 
nach Erhalt Folge zu leisten, sofern diese Instruktionen 
vor Aktivierung oder nach Aktivierung, aber noch vor dem 
tatsächlichen Versand erfolgen. 
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5.20 Der Händler ist verpflichtet, Unzer eine Änderung der von 
ihm vertriebenen Produktpalette umgehend anzuzeigen. 
Sofern die geänderte Produktpalette oder Teile dieser 
nicht den Ethischen Richtlinien von Unzer entspricht, ist 
Unzer berechtigt, die geänderte Produktpallette oder Teile 
dieser von der Abwicklung über die Unzer One Plattform 
auszuschließen. 

6. Rückübertragung von Forderungen / Rückzahlung 
Darlehen 

6.1 In den gemäß Ziffer 6.2 definierten Fällen hat Unzer das 
Recht, das Darlehen mit sofortiger Wirkung zu kündigen, 
den Darlehensrückzahlungsanspruch fällig zu stellen und 
vom Händler die unverzügliche Rückzahlung des Darle-
hens zu verlangen. Die zur Sicherheit an Unzer abgetre-
tene Forderung wird Unzer Zug-um-Zug an den Händler 
zurückübertragen. Sofern und soweit der Darlehensrück-
zahlungsanspruch gemäß Ziffer 3.6 durch Abtretung der 
Endkundenforderung an Erfüllung Statt bereits getilgt 
wurde, ist Unzer berechtigt die an Erfüllung Statt abgetre-
tene Forderung an den Händler zurückzuübertragen und 
vom Händler die Rückzahlung des Betrages zu verlangen, 
der dem gewährten Darlehensbetrag entspricht. Unzer ist 
berechtigt, den jeweils zurückzuzahlenden Darlehensbe-
trag mit zukünftigen Vorauszahlungen zu verrechnen. 

Beruht die Reklamation des Endkunden, nicht zur Zah-
lung des Kaufpreises verpflichtet zu sein, auf einer Re-
toure oder Gutschrift, obliegt die Kommunikation mit dem 
Endkunden grundsätzlich dem Händler. Sofern eine For-
derung durch den Endkunden angefochten wird, wird Un-
zer vor Kündigung und Geltendmachung der Rückzahlung 
des Darlehens gemäß nachstehenden Regelungen ange-
messene Anstrengungen zur Kommunikation mit dem 
Händler und dem Endkunden unternehmen, um die 
Rechtmäßigkeit der Forderung zu beurteilen. 

6.2 Unzer ist berechtigt, in den folgenden Fällen, in denen der 
Endkunde noch keine Zahlung an Unzer geleistet hat, 
vom Händler die Rückzahlung des Darlehens verlangen: 

(1) wenn die Forderung zwischen dem Händler und dem 
Endkunden streitig oder angefochten ist, oder Strei-
tigkeit in Bezug auf die die Verpflichtung des Endkun-
den zur Begleichung der Forderung besteht und 
diese Streitigkeit oder Anfechtung nicht lediglich auf 
einer bloßen Unwilligkeit oder Zahlungsunfähigkeit 
beruht (eine Anfechtung kann z.B. erfolgen, wenn die 
Waren oder Dienstleistungen angeblich mangelhaft 
oder nicht vollständig geliefert bzw. erbracht sind); 

(2) betreffend Forderungen, die in Verbindung mit einer 
Transaktion entstanden sind, die von einer natürli-
chen oder juristischen Person vorgenommen wurde, 
von der vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie ein finanzielles Interesse mit dem 
Händler teilt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
ein mit dem Händler verbundenes Unternehmen, Ei-
gentümer oder einen Mitarbeiter des Händlers 
und/oder eines solchen verbundenen Unternehmens. 
Dieser Absatz 6.2 (2) gilt nicht, sofern der Händler 
mehr als dreißig (30) Mitarbeiter beschäftigt; 

(3) wenn es sich um Forderungen handelt, für die ein 
Endkunde Bargeld (z. B. Devisen), Schecks oder 
Zahlungsanweisungen erwirbt; 

(4) betreffend Forderungen, bei denen der Händler im 
Rahmen der Bestellung Unzer keine vollständige Wa-
renliste und E-Mail-Adresse des Endkunden mitge-
teilt hat; 

(5) wenn es sich um Forderungen handelt, bei denen der 
Endkunde glaubhaft darlegt, die Waren oder Dienst-
leistungen nicht erhalten zu haben; 

(6) wenn es sich um Forderungen handelt, bei denen der 
Händler die Anforderungen der Ziffern 5.4 - 5.9 und 6 
und nicht erfüllt, oder sofern der Händler im Zusam-
menhang mit der Rechnungsstellung, Aktivierung 
oder in sonstiger Weise diesen Vertrag verletzt; 

(7) wenn es sich um Forderungen handelt, bei denen der 
Endkunde von seinem gesetzlichen Recht Gebrauch 

gemacht hat, von seinem Kauf zurückzutreten, oder 
sofern der Händler dem Endkunden ein Recht auf 
Rückgabe der Waren oder Dienstleistungen gewährt 
hat, das über das hinausgeht, was nach geltendem 
zwingendem Recht gilt; und/oder 

(8) wenn es sich um Forderungen handelt, für die der 
Händler mit dem Endkunden Bedingungen vereinbart 
hat, die von den von Unzer zur Verfügung gestellten 
Bedingungen abweichen, oder wenn der Händler mit 
dem Endkunden abweichende Bedingungen verein-
bart hat, die von dem abweichen, was an Unzer kom-
muniziert wurde. 

6.3 Sofern Unzer vom Händler die Rückzahlung eines Darle-
hens gemäß dieser Ziffer 6 verlangt, kann es zu Zinsver-
lusten oder sonstigen Kosten kommen, für die Unzer An-
spruch auf Entschädigung hat. Der von Unzer erhobene 
Betrag entspricht den tatsächlichen Kosten/Verlusten von 
Unzer und hängt davon ab, ob sich die im Zuge der Gel-
tendmachung der Rückzahlung des Darlehens zurückzu-
übertragende Forderung gegen den Endkunden im 
Mahnstatus, im Inkassostatus oder im Gerichtsvollzieher-
status befindet. 

6.4 Sofern Unzer vom Händler die Rückzahlung des Darle-
hens verlangt, behält Unzer die bereits angefallenen Ser-
vicegebühren ein. Hat Unzer zum Zeitpunkt der Rück-
übertragung der Forderung an den Händler bereits eine 
Zahlung auf die Forderung vom Endkunden erhalten, ist 
Unzer berechtigt, diese Beträge an den Endkunden zu-
rückzuzahlen. 

7. Umsatzsteuer 
7.1 Durch die Abtretung der Forderung an Erfüllung statt als 

Rückzahlung des Darlehens wird die Umsatzsteuerpflicht 
des Händlers nicht berührt. 

7.2 Der Händler garantiert, dass die gesetzliche Umsatz-
steuer aus den Rechnungen, die sich auf die Forderung 
bezieht, an das zuständige Finanzamt abgeführt worden 
ist. Der Händler ist verpflichtet, Unzer von jeglicher Haf-
tung gegenüber den Finanzbehörden freizustellen, insbe-
sondere hinsichtlich möglicher Zahlungsansprüche sei-
tens der Finanzbehörden, die sich aus einem Verstoß ge-
gen vorgenannte Garantie ergeben. Der Händler stellt Un-
zer ferner von jeglicher Haftung und oder Aufwendungen 
hinsichtlich möglicher Zahlungsansprüche seitens der Fi-
nanzbehörden frei, die sich aus bereits vor dem Abtre-
tungszeitpunkt nicht erfüllten Verpflichtungen des Händ-
lers zur Zahlung von Umsatzsteuerbeträgen ergeben soll-
ten. 

7.3 Der Händler verpflichtet sich, im Fall des endgültigen Aus-
falls einer Forderung die Umsatzsteuervoranmeldung hin-
sichtlich der ausgefallenen Forderung beim zuständigen 
Finanzamt unverzüglich berichtigen zu lassen. Eine For-
derung gilt spätestens dann als endgültig ausgefallen, 
wenn die Beitreibungstätigkeit von Unzer oder deren Part-
nern endgültig eingestellt wurde oder die Forderung sonst 
uneinbringlich ist. Der Händler verpflichtet sich, sämtliche, 
im Rahmen der Berichtigung der Umsatzsteuervoranmel-
dung zweckmäßigen, Unterstützungs- und Mitwirkungs-
handlungen unentgeltlich vorzunehmen. Der Händler er-
kennt ausdrücklich an, dass der im Fall der Ziffer 7.3 zu 
erstattende Betrag aus der Berichtigung der Umsatzsteu-
ervoranmeldung materiell-rechtlich Unzer als Inhaberin 
der ausgefallenen Forderung zusteht (Drittschadensliqui-
dation). Der Händler erkannt an und stimmt zu, dass Un-
zer berechtigt ist, den Betrag in Höhe der Rückerstattung 
der Umsatzsteuer für eine ausgefallene Forderung, unab-
hängig von der tatsächlichen Umsatzsteuervoranmeldung 
durch den Händler, vom Händler zu fordern oder mit zu-
künftigen Vorauszahlungen zu verrechnen. 

8. Verpflichtungen der Parteien in Bezug auf Forderun-
gen 

8.1 Der Händler ist nicht berechtigt, ohne die schriftliche Zu-
stimmung von Unzer einen Vertrag oder eine Absprache 
mit einem Dritten über den Erwerb, die Verpfändung oder 
die Bezahlung von Forderungen oder sonstige 
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Vereinbarungen zu treffen, die das Recht an der, zur Si-
cherheit übertragenen Forderung einschränken. 

8.2 Erfolgt die Zahlung einer Forderung durch den Endkun-
den unmittelbar an den Händler, so hat der Händler dies 
Unzer unverzüglich auf geeignete Weise mitzuteilen. Der 
Händler hat den Betrag unverzüglich an den Endkunden 
zurückzuerstatten und diesen anzuweisen, den Rech-
nungsbetrag ausschließlich auf das auf der Rechnung an-
gegebene Konto von Unzer zu zahlen. 

8.3 Nach Aktivierung eines Anspruchs kann der Händler in 
Bezug auf die Forderung und den zugrundeliegenden 
Verkauf nur noch solche Vereinbarungen mit dem End-
kunden treffen, die über die Unzer One Plattform möglich 
und für den Händler freigegeben sind. Der Händler hat 
Unzer unverzüglich zu informieren, wenn der Händler mit 
dem Endkunden eine Rückgabe von Waren/Dienstleis-
tungen oder eine Minderung des Kaufpreises vereinbart 
hat oder wenn der Endkunde von seinen Rückgabe-
/Rücktrittsrechten nach geltendem Recht Gebrauch ge-
macht hat. Eine Reservierung muss unverzüglich storniert 
werden, wenn die Waren oder Dienstleistungen nicht ver-
fügbar sind. 

8.4 Der Händler wird Fragen von Unzer und/oder Anfragen 
betreffend zusätzliche Informationen oder Dokumentatio-
nen zu den Forderungen unverzüglich, in jedem Fall je-
doch innerhalb der von Unzer bei der Anfrage angegebe-
nen angemessenen Frist beantworten. Darüber hinaus 
wird der Händler Unzer informieren, wenn ein Endkunde 
die Verpflichtung zur Begleichung der Forderung bestrei-
tet. Die Parteien verpflichten sich weiter, Endkundenbe-
schwerden und Beanstandungen unverzüglich und kor-
rekt zu bearbeiten. Der Händler hat Unzer zu informieren, 
wenn eine Beanstandung nicht innerhalb eines (1) Monats 
nachdem sie dem Händler bekannt wurde, beigelegt 
wurde. Unzer behält sich vor, eine Gebühr für Beschwer-
den (Beschwerdegebühr) zu erheben, wenn der End-
kunde eine Beschwerde bei Unzer einreicht. 

9. Kundendaten und Kundenbeziehung  
Zum Zwecke der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung 
ist Unzer dazu berechtigt, mit den Endkunden in Kontakt 
zu treten. 
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Anhang 1: Vereinbarungen mit dem Endkunden  
(Stand: Januar 2025)

1. Datenschutzrechtliche Einwilligung 

Der Händler hat eine den jeweils anwendbaren Daten-
schutzvorschriften genügende ausdrückliche Zustimmung 
des Endkunden zu den in Sonderbedingungen BNPL be-
schriebenen Maßnahmen zur Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten einzuholen. 
Diese Zustimmung darf nicht mit sonstigen Willenserklä-
rungen (z.B. Akzeptanz von AGB) verbunden werden. In-
soweit ist eine gesonderte Zustimmung des Endkunden 
einzuholen. 

2. Mindestvertragsbestandteile 
Der Händler hat mit dem Endkunden mindestens die im 
Folgenden genannten Regelungen (entweder wortwört-
lich oder inhaltsgleich) zu vereinbaren, wobei der Händler 
im Rahmen des rechtlich Zulässigen in der grafischen 
Ausgestaltung und der textlichen Formulierung frei ist: 

2.1 Bezahlmethode Buy now Pay later (BNPL) 
Der Händler bietet seinen Endkunden die Möglichkeit der 
Bezahlung der bei dem Händler bestellten Waren und 
Dienstleistungen mittels Rechnung, SEPA-Basis-Last-
schrift oder in Raten. Zum Zwecke des Angebots der Be-
zahlung Kauf auf Rechnung und Ratenkauf arbeitet der 
Händler mit der Zahlungsdienstleisterin Unzer Luxem-
bourg S.A. société anonyme, 1, Place du Marché, L-6755 
Grevenmacher (im Folgenden „Unzer“) zusammen. 

(1) Ein Vertragsverhältnis zwischen dem Endkunden und der 
Unzer wird hierdurch nicht begründet. Die Abwicklung des 
Kaufvertrags bestimmt sich nach den Vereinbarungen, 
die der Endkunde mit dem Händler getroffen hat. Der 
Händler bleibt insbesondere weiterhin zuständig für allge-
meine Kundenanfragen (z.B. zu Ware, Lieferzeit, Versen-
dung), Retouren, Reklamationen, Gewährleistungsan-
sprüchen, etwaige Widerrufe oder Vertragsrücktritte so-
wie Gutschrift. Unzer wird mit dem Endkunden – sofern 
erforderlich – ausschließlich zum Zwecke der ordnungs-
gemäßen Zahlungsabwicklung in Kontakt. 

(2) Die Nutzung der Bezahlmethode BNPL ist nur für Endkun-
den zulässig, die das achtzehnte (18). Lebensjahr vollen-
det haben. 

(3) Unzer wird vor jeder Zahlung mittels der Bezahlmethode 
BNPL nach Maßgabe der von dem Endkunden gesonder-
ten Einwilligung die Bonität des Endkunden prüfen. So-
fern die Bezahlung mittels der Bezahlmethode BNPL (z.B. 
aus Bonitätsgründen, aus technischen Gründen, oder we-
gen eines Überschreitens von Betragsgrenzen) nicht 
möglich ist, kann der Händler dem Endkunden eine alter-
native Bezahlmöglichkeit anbieten. 

(4) Der Händler ist berechtigt, Forderungen gegenüber den 
Endkunden einschließlich aller damit verbundenen Ne-
benrechte, die mittels eines der Bezahlmethode BNPL be-
glichen werden sollen, an Dritte abzutreten. Der End-
kunde wird hiermit darüber informiert, dass eine solche 
Abtretung an Unzer immer dann erfolgt ist, wenn dem 
Kunden die Bezahlmethode BNPL für den konkreten Be-
stellvorgang gewährt wird (Offenlegung der Forderungs-
abtretung). 

(5) Der Endkunde verpflichtet sich, im Fall der genehmigten 
BNPL-Bezahlmethode sämtliche Zahlungen auf die For-
derungen aus dem Bestellvorgang ausschließlich an Un-
zer nach Maßgabe dieser Bedingungen zu leisten. Die 
Zahlung hat bei „Kauf auf Rechnung“ vollständig in einer 
Summe und bei vereinbarter „Ratenzahlung“ in monatli-
chen Raten zu erfolgen. Bei „Zahlung mittels SEPA-Ba-
sis-Lastschrift“ bzw. Angabe einer IBAN im Bestellpro-
zess durch den Endkunden erfolgt die Zahlung entspre-
chend den nachfolgenden Bedingungen. 

(6) Sofern der Endkunde nach geleisteter Zahlung an Unzer 
gegenüber dem Händler von dem Vertrag zurücktritt, die 
Ware retourniert, Gewährleistungsrechte oder Preis-

minderungen oder sonstige vertragliche oder gesetzliche 
Gründe geltend macht, die Kaufpreiszahlung ganz oder 
teilweise nicht zu schulden, hat sich der Endkunde mit 
diesem Anliegen ausschließlich an seinen Händler zu 
wenden. Der Händler wird den Sachverhalt prüfen und ei-
ner Klärung zuführen. 

(7) Das Eigentum an gelieferter Ware verbleibt bis zur voll-
ständigen Bezahlung beim Händler. 

2.2 Kauf auf Rechnung 
(1) Sofern Kauf auf Rechnung vereinbart wird, übersendet 

der Händler dem Endkunden eine Rechnung, die zu dem 
in der Rechnung genannten Zahlungsziel ohne Abzug zur 
Zahlung fällig ist. 

(2) Sofern die Rechnung nicht spätestens bei Fälligkeit be-
zahlt wird, gerät der Endkunde auch ohne gesonderte 
Mahnung in Verzug. In diesem Fall ist der Händler be-
rechtigt, von dem Endkunden Verzugszinsen in der je-
weils geltenden gesetzlichen Höhe zu verlangen. 

2.3 Zahlung mittels SEPA-Basis-Lastschrift 
(1) Sofern eine Zahlung mittels SEPA-Basis-Lastschrift ver-

einbart wird, übersendet der Händler dem Endkunden 
eine Rechnung, die nach Zugang der Rechnung und 
ohne Abzug fällig ist. Der fällige Betrag wird mittels 
SEPA-Basis-Lastschrift durch Unzer vom angegebenen 
Konto eingezogen. 

(2) Der Händler hat dem Endkunden spätestens einen Ka-
lendertag vor der Fälligkeit der SEPA-Basis-Lastschrift-
Zahlung den SEPA-Basis-Lastschrift-Einzug anzukündi-
gen. 

(3) Der Endkunde bestätigt, dass er über die Berechtigung 
zur Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats in Bezug 
auf das im Bestellprozess angegebene Konto verfügt. Der 
Endkunde hat für die entsprechende Deckung des Kon-
tos zu sorgen. Verfügt das Konto nicht über die erforder-
liche Deckung, hat der Endkunde die durch die Rücklast-
schrift entstehenden Kosten zu tragen.  

(4) Im Falle eines Widerrufs, eines Rücktritts, einer Retoure 
oder einer Reklamation soll der Endkunde der Belastung 
der SEPA-Basis-Lastschrift nicht widersprechen, um un-
nötigen Aufwand und Kosten zu vermeiden. Der von 
Händler an den Endkunden zurückzuzahlende Geldbe-
trag wird dem Konto, dem die SEPA-Basis-Lastschrift an-
gelastet wurde, wieder gutgeschrieben oder, sofern dies 
zwischen Händler und dem Endkunden vereinbart wird, 
eine Gutschrift erstellt. 

(5) Der Endkunde erteilt mit der Abgabe der Bestellung und 
der Annahme dieser Bedingungen folgendes SEPA-Last-
schriftmandat an die:
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Unzer Luxembourg S.A., Parc d’Activité Syrdall 2, 18-20 
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach   
Gläubiger-Identifikationsnummer:  
LU55ZZZ0000000000000000020  
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die Unzer Luxembourg S.A. , Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Unzer 
Luxembourg S.A. société anonyme auf mein Konto ge-
zogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Zahlungsart: Einmalige Zahlung 
 
Name des Kontoinhabers: wie vom Endkunden im Be-
stellprozess angegeben 
 
IBAN: wie vom Endkunden im Bestellprozess angegeben 
Datum der Erteilung: Datum der Bestellung 

 
2.4 Ratenzahlung 
(1) Sofern Ratenzahlung vereinbart wird, ist der von dem 

Endkunden zu zahlende Kaufpreis in festen monatlichen 
Raten zu leisten. Die letzte Rate kann in der Höhe von 
den vorhergehenden Raten abweichen. Die Zahlung der 
Raten erfolgt grundsätzlich per SEPA-Lastschrift. Hat der 
Endkunde keine Bankverbindung angegeben, so hat er 
die Raten per Überweisung oder Dauerauftrag zu bedie-
nen. 

(2) Über die wesentlichen Konditionen für eine Ratenzahlung 
(insbesondere Laufzeit, Ratenhöhe, Sollzinssatz, effekti-
ver Jahreszinssatz, Gesamtbetrag) wird der Endkunde 
vor Abschluss seiner Vereinbarung über die Ratenzah-
lung über die Bestelleingabeseite des Händlers oder mit-
tels eines anderen Mediums informiert. Diese Informatio-
nen werden dem Endkunden zusätzlich nach Vertragsab-
schluss, spätestens mit Zustellung der Ware, in speicher-
barer Form elektronisch oder schriftlich übermittelt. 

(3) Die erste monatliche Rate ist unverzüglich nach dem 
Kauf, alle folgenden monatlichen Raten jeweils am fünf-
ten (5.) Tag eines Monats der auf den Kauf folgenden Ka-
lendermonate fällig. 

(4) Sofern eine monatliche Rate nicht spätestens bei Fällig-
keit bezahlt wird, gerät der Endkunde auch ohne geson-
derte Mahnung in Verzug. In diesem Fall ist der Händler 
berechtigt, von dem Endkunden Verzugszinsen in der je-
weils geltenden gesetzlichen Höhe zu verlangen. 

(5) Der Endkunde erteilt mit der Abgabe der Bestellung und 
der Annahme dieser Bedingungen folgendes SEPA-Last-
schriftmandat an die:  

Unzer Luxembourg S.A., Parc d’Activité Syrdall 2, 18-20 
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach r  
Gläubiger-Identifikationsnummer:  
LU55ZZZ0000000000000000020  
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige die Unzer Luxembourg S.A., Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Unzer 
Luxembourg S.A. société anonyme auf mein Konto ge-
zogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
 
Name des Kontoinhabers: wie vom Endkunden im Be-
stellprozess angegeben 
 
IBAN: wie vom Endkunden im Bestellprozess angegeben 
 
Datum der Erteilung: Datum der Bestellung 

 

3. Dem Endkunden zu erteilende Informationen bzw. zur 
Verfügung zu stellende Unterlagen 
Der Händler hat dem Endkunden auf seiner Website min-
destens die nachfolgend genannten Informationen bzw. 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Hierbei hat der 
Händler die jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestim-
mungen in Bezug auf die Verpflichtung zur Erteilung von 
Informationen an Verbraucher im Fernabsatzgeschäft ein-
zuhalten: 

(1) Datenschutzrechtliche Einwilligung nach Maßgabe 
gemäß Ziffer 1; 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertrags-
partners, die mindestens die in diesem Anhang 1 
unter Ziff. 2 genannten Regelungen (entweder im 
Wortlaut oder inhaltsgleich) enthalten müssen; 

(2) alle nach dem jeweils anwendbaren Recht zu er-
teilende Hinweise und Informationen (z.B. Wider-
rufsbelehrungen und sonstige Informationen nach 
dem jeweils anwendbaren Verbraucherkreditrecht 
und Fernabsatzrecht. 

 

 


